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- als daß der Landmann von seinen Gütern vertrieben
«nd eiacnthümsloS werden müßte, den betreibenden
Coutnl uablce aber damit keineswegs gehvifen ware,
indem sie kein baares Geld, sondern nur das Eigen«
thun, der ihnen verpfändeten Grundstücke für einen
unbeteuteden Preis erhallen würden; dem Staate
dann weil dadurch ein Theil Helvelicus, der sich bis
her durch Ordnung, Bürgcrsiun und Anhänglichkeit
an die nruc Staa>Sverfassung auszeichnete, — zu Grund
gerichtet und zur Verzweiflung gebracht, verleitet wer
den könnte, seine Leide» auf Rechnung der neuen
Ordnung der Dinge zu schieben, — weil ferner die
Erhebung der ohnehin so sehr verrücherlen BaarsclMft
zu Contributionen an Frankreich, die Bezahlung der
Abgaben unmöglich machen würde, die die helvetische
Regierung zu veranstalten genöthigt ist, Äbgaben, von
deren schnellen und richtige»! Beziehung in dem gegen-
wattigen kritischen Festpunkt die Möglichkeit einzig
abhangt, die Sache der Freiheit und Gleichheit in
Helvetien gegen ihre Feinde aufrecht zu erhalten.

-Daß ferner jene Emfoderung und ihre »«vermeid
lichen Folgen dem wahren Interesse der mit Helve-
tien verbündeten fränkischen Republik widerstreiten
müsse, weil durch diesen Schlag die 5î'rafc der helve-
tischen Regierung unvermeidlich gelähmt würde.

Maß man endlich nach Abschlicssung des Friedens«
und Mianztraklates, so wie auch bei dem hohen Pc«
laufe der auf Abschlag der Kontribution bereits ge«

machten Lieferungen an die fränkische Armee zu giaus
ben befugt feye, es werde von der fränkischen Regie-
rung keine fernere Einfodernng verlangt weide«.

1. Beschlossen, daß Vollziehungsdirektottum wird
eingeladen, sich bei der frankischcu Regierung nach
Hrüklichst zu verwenden, damit die Einfodernng der
noch nicht abgeführten Cvntridulivnen unterlasseuwerde.

2. Das Vollziehungedirektorium soll authorisirl
seyn, im Fall es die Umstände fortdauernd erheischen
würden, wegen Einsttstung der Schuldbetreibunzen im
Kanlon Freichirg, nach der Analogie des in diesem
Konton wirklich vorhandenen, zu Erleichterung der
Uebel des Kriegs abzweckendew Gesetzes der
wicipsl«, -Dit. Lnv^ro, gui «l claaz - rvrn« I«î

oloivewi die nöthigen Verfügun
gen zu treffen, um die drohende», ans dein vormali-
gen Zustand des Krieges herfi-essenden Uebel zu ver,
meiden.

Die Böchschast des Direktoriums auf die sich- der
Bericht bezieht, ist folgende.-

..Das Vvüziebtlugsdiri ktoviun, der helvetischen
cinru und Ulitheìibaretl Republik, an das
gcfezgebmde Carps.

êuzcrn den Z8. Oktober 1793.

Bürge? Gesezgeber!
A>:6 dem hier mitkommenden Schreiben des Rc«

- Hiermchssratthalters-von Freiburg toerder th? sihen,

daß die Mitglieder der alten Regierung, welche der,
durch den Beschluß des französischen Regierimgskonn
missars vom iy. Germinal aufgelegten Eoutribution,
unterworfen sind, noch dermalen für die Abtragung
derselben betrieben werden.

Ihr werdet auch daraus entnehmen, daß die
Kontributionspflichtchen, um den an sie geschehenden
dringenden Federungen ein Enüg? leisten z» können,
wegen gänzlichem Mangei an Baarscbaft genölhlgtt
sind, sich an ihre Schuldner auf dem Lande zu wen«
den, um von denselben die Adbezahlung der bei ihnen
angelegten Capitalien zu erhalten; daß die Abtragung
derselben bei dem Volke unüd«rstechliche Hindernisse
findet, und eine Unruhe erzeuget, deren Folgen ge«

fahrlich werben könnten.
Der Regiernngsstatthaltcr schlägt ein Mittel vor

denselben vorzubeugen ; es ist aber von solcher Beschaf«
fcnheit, daß sieh das Direktorium nicht befugt glaubt
zu entscheiden, ob dasselbe angewendet werden solle
oder nicht, und sich entschließt, den Entscheid über
diesen Gegenstand euch Bürger Repräsentanten anheim
zu stellen.

Republikanischer Gruß.
Der Präsident des BoKziehungsdirektoriums.

Schnitt Laharpe.

Uà'setzlmg des Briefes des Regiernugsstütt-
-Halters des Kantons.Freiburg, an das
VoUjiehungodtrvttorium.

Freiburg den 16. Oktober 5798.

Bürger Direktoren!
Die öffentliche Stimme sowohl als die off ciellen

Berichte, müssen Sie von der erwünschten Ruhe und
der.Ordnung die im Kauten Freiburg herrjchen, uu«
ternchtet haben. Die Thätigkeit und der Eifer der
Beamten auf der einen, das Zutrauen und die Hoff«
kinng kkner glüklichcn Zukunft"auf der andern Sewe,
iiesien uns bereits die Früchte unsrer Wiedergeburt
gemessen.

Ich darf wohl sagen, daß vielleicht in keinem am
dem Kanton die dssemliche Meinung der neuen Ort«
uung der Dütge güustcher war. Jeder arbeitete daran
das provisorische Gebäude zur constitutio«
neIlen Cl ta d e l Ie - u m z u sch a s fc n.

Aliein der Mgenbljk ist gekommen, wo alte Sorg«
fält, alle Bemühungen, alle Wachsamkeit der Regie«
rung unhimängUch sind. DaS gute Volk, welches
vom gefizqebcuden Körper und vom Dweklorio, dem
Schuzgciye des Vaterlandes, denen es seine ganze
Giükfeligkeit anvenraut halte, alles hoste, fängt an
UM für verlassen anzusthen. ES sieht eine Schaar
Gläubiger auf sich zu stürzen, die ihm allen L-bens«
unterhalt, und alle Bedürfnisse der Lanvescultur zu
einziehen drohen. Aber es ist zn gleicher.Zeit gerecht
genug, um einzusehen, daß-wcb-.r,Harre noch Bosheit
di.eso.Glauhiger antreibt, es kennt dre ttaurige Hage in



der sie selbst sich befinden, es beklagt fie, und wendetftollte keine weitere Contribution mehr statt haben und

sich mit der Bitte um Hülfe für sie an Euch, jaus dem von Kühn iezthin angeführten Brwf des
Diese Gläubiger gehören in die Klasse der ebema, französischen Ministers der auswärtigen Angelegenheit

liaen Regenten, die unter einer ungeheuren Kontri -ten zu schiiessen, hat es das Ansehen, als ob die
bnkisn erliegen, welche den Ruin des ganzen Kantsnstfrankischen Commissarien hier etwas eigenmächtig zu

nach sich ziehen kann. Denn wenn die damit belege Werke geben, so daß in diesem Fall kräftige Vorfiel-
ten Personen genöthigt sind eine Summe von 200.000, nngên des Direktoriums sehr zwekmässig seyn konnten.

Pfand ans dem Kanton zu ziehen (und was beträgt^Mrmanns Antrag ist zwenvidng, weil unsre Regie-
dwlc Summe in Vergleichnng init den zwei Millivueiihss-ung nicht Gsiltbrieft sondern Geld bedarf, und da-
so ist das Land unvermeidlich zu Grunde gerichtet.zdurch den Oligarchen doch nicht hinlänglich Geld zu-
Es ist also nothwendig, den Rechtstrieb, der von ailentfliessen würde, um die Contributioncn bezahlen zu
Seiren her eröffnet wird, Einhalt zu thun, zu glei- können.
cher Zeit abcr^ muß man darauf bedacht seyn der Con-
tr.butiou Gange zu leisten.

Eine Verminderung oder ein Nachlaß an derftl-
ben, verbunden mit einer gegen Interessen zu bewilli
gcudcn Verlängerung des Zahlungstermins, von der
andern Sciie Einschränkungen, welche den G'chidigern
in den Schuldbecceibungen zu denen sie genöthigt sind,
aufgelegt würden. Konnten, in Ermangelung besseren

Riches, die nicht zu berechnenden lftbel abwenden,
von Venen wir bedroht sind, und deren Bekannt»!.;-
chung an Euch hinreicht, uns über den Erfolg zu be-

rghtgen.
Gruß und Hochachtung.

Unterzeichnet D'Eglise.
Regiernngsstatrhalter.

Auf E sch er s Antrag wird Dringlichkeit über
diesen Rapport erklärt.

Geynoz ist nicht befriedigt durch dieses Gutach-
ten und will das Direktorium bestimmt einladen, die

Betreibungen der Oligarchen gegen den Landmann
einzustellen, weil das in« Gutachten angeführte Geftz
»zur solche Bürger angeht, die das Vaterland verchci
digen.

Carmintran schildert die Lage Freiburgs als
sehr bedrängt,, weil die Oligarchen überall Geld suchen
uno keines finden, also durchaus gezwungen sind, die

Koch bezeugt, daß die Commission in grosser
Verlegenheit war, und daher mit besonderer Sorgfalt
gearbeitet hat und auch noch Gründe benuztc, die
nicht in öffentlicher Sitzung angeführt werden können.
Zudem glaubte die Commission, einen Vorschlag thun
zu müssen, der das Uebel in der Quelle verstopfe,
ohne den ewigen Gesetzen der Gerechtigkeit, die auch
über die Geftzgeber seyn sollen, einen Eingriff zu
thun. Das angeführte Geftz, glaubt er, vage seinein
Geist nach ganz auf diesen Fall; der Vorschlag, den
Rechtscrieb der Oligarchen hinzustellen, scheint ihm
ganz unannehmlich, denn wir sollen nicht mehr zwei
Klassen von Bürgern haben; jeder Unterschied ist .-ruf-
gehoben und Antrage, die denselben wieder herstellen,
sind durchaus wider den Geist der Constitution. Aker-
manns Antrag ware für den Staat gefahrlich und
nachthelig und daher unterstüzt er ganz den Rapport.

Lacoste bezeugt, daß Frankreich den Verwai-
tnngskamlnern viel Geld schuldig sey und stimmt zum
Rapport.

H-rrtmann folgt Lacoste und wünscht, die vor-
geschlagnen Maaßregeln auf ganz Heloecien auszu-
dehnen.

Carrard folgt dem Guta hten, besonders nach
der deutschen Redaktion, welcher die französische noch
etwas gleichförmiger gemacht werden soll.

Secretan folgt und schlagt eine Verbesserung
Zahlung ihrer Schulden zu fodcrn; allein auch dieses der französischen Redaktion vor; auch uatecstnzt er.
wird nicht helfen, weil im Kanton Freiburg keine,Kochs Bemerkungen. Cap an i folgt. Der Rapport
solche Geldmasse vorhanden ist, wie zur Zahlung der wird angenomme.«.
gesvdcrlen Contribution nöthig wäre; aus diesen! Der Rapport über die Ausgewanderten wird an
Gründen stimmt er ganz zum Rapport, indem das M Tagesordnung genommen und § weift behandelt,.

Geftz nicht so speciel ist, wie Geynozj §. l. E scher glaubt sowohl die Einleitung alsdarin angeführte Gcft
behauptet; auch wünscht er, daß das Direktorium ein-^ dieser §> l. selbst seyen höchst unw lssmdiz und auf
geladen werde, überhaupt die erfoderlichen Maaßregeln'falsche Vermuthungen gefußet, indem nur ein geringer
zu treffen. The.! der Bürger, welche se.t dem i. Mec; Helvetic»

Akermann glaubt, die Verwaltungskammern-verlassen haben, gegeurevolutionure oder sonst loche

sollten bevollmächtigt werden, bei der bevorstehenden î Ab sichten gegen ihr Varcrlanö haben, wolches doch in
Bestem,mg des Landes Gältbriefe statt Geld anzuneh-Un diesem Gutachten als ausgemacht angenommen zu
men und Host, dadurch würden diese Vetrcibnugen seyn scheint.- da nun dieser i. §. allen diesen Bur-
von selbst aufhören. zgern die Rukkehr in ihr Vaterland gebietet, so ist zu



aert werden; und da wir nicht alle Jünglinge von den
Universitäten, aus Kaufmannshäusern, oder von son-
stjgen Reisen, werden zurükberufen wollen, so muß die-
5er i. §. auch in dieser Rüksicht abgeändert und näher
bestimmt werden.

Schlumps folgt Eschern, und wünscht, daß der
i. Merz als ein zu kurzes Datum in den r. Jeuner
dieses Jahrs verwandelt werde, weil sich schon von
da an die Feinde der Freiheit in verschiedene» Kantonen
gefluchtet haben mögen.

Zimmerman» folgt Eschcrn und Schlumpf,
vertheidigt aber die Einleitung gegen erster», weil die-
selbe nicht bestimmt allen weggereisten Bürgern böse
Absichten zuschreibe.- er fodeet also Nükweisuug des
K. an die Commission; und da der gauze Rapport ans
der gehörigen Bestimmung des i. z. beruht, so be-

gehrt er, daß das ganze Gutachten der Commission
zurükgewiesen werde.

T rvsch folgt Schlumpf, kann aber Eschern nicht
beistimmen.

Tom amichel folgt Eschern, weil viele Schweizer
für einige Jahre ihr Vaterland verlassen, um ausser

demselben sich etwas zu sammlen, um sich nachher
hausdablich niederlassen zu können.

Hart m a nu folgt Zimmermann und bemerkt, daß

einige Bürger aus Mißtrauen gegen die Nation ihr
Geld und Silbergeschirr weggeliefert haben, und dass

die Commission auch für die Zurükkunft dieser Art
Auswanderungen Gesetzesvorschlage machen soll.

Baggi folgt ganz Tomümichels Bemerkungen.
Kühn folgt Zimmerman», und bemerkt, daß bis

jczt keine Gesetze wider die Auswanderung statt hat-
ten, und daß sie also an sich selbst betrachtet kein Ver-
brechen ist: er begehrt, daß Escher und Schlumpf der
Commission beigeordnet werden. C a r m in t r an folgt
auch und begehrt, daß der Unterschied zwischen bos-
willigen und" unschuldigen Ausgewanderten im Ges

fttzesvorschlag besser beobachtet werde.
Schlupp will, daß auch frühere Emigrirte, wie

die, welche in engländjschcn oder condeischen Kriegs-
diensten sind, in dieses Gesez milbegriffen werden.

Nuce folgt und sodert, daß die Gesetze wider
Auswanderung auch die Geldauswauderung umfassen,

weil diese besonders wichtig ist.

Carrard glaubt alle gesallnen Bemerkungen be?

tresse» die Ausnahmen, welche von diesem ersten

Ha up tsa z zu machen sind, und verweist daher dieselben

auf denjenigen §, der diese Ausnahmen enthalten soll;
und daher will er, daß man erst den Hauptgrundmz
festsetze, den er mit einiger Abänderung in dem i. 5.

vorfindet. ^ ^Graf stimmt Zimmermann b"-- und da leder

Repräsentant seine besondern Ideen der Commission

mittheilen kann, so bittet er um endliches Abstimmen.
Esch er bemerkt gegen Carrard, daß es wichtig

cst in einem Essez erst den Begriff des Gegenfiandse
selbst so bestimmt als möglich festzusetzen, und zwar

nicht durch negative Darftellungen oder Aufstellung
dessen, was nicht dazugehört; da nun dieser Begriff
von eine»! strafbarlich Ausgewanderten, den dieses
Gesez treffen soll, nirgends in demselben bestimmt
angegeben ist, so dringt er neuerdings auf die Rük-
Weisung des ganzen Rapports in die Commission.

Koch bezeugt, daß auch er die vcrschwdnen Be«
stnnmungeu di srch in diesem Gutachten befind.-», kell
ueswegs zwtkmaffig finde, und stimmt ganz Eschern,
und in Rüistcht der Vermehrung der Kommission
Kuhns Antrag b.i. Dagegen glrubt er Hartmanns
Antrag, besonders in einem mercanttlischen Staat,
durchaus unzwelmassig und gefährlich.

Bourgeois st.mmt wohl der Rükweisung und
N- ce's Bemerkungen der sodert aber einen baldigen
zweiten Rapport.

Sec retan siebt diese» §. der das Fundament
des ganzen Rapports ist, auch als ganz unzwekmassig
an, und wünscht daß allenfalls die seit dem i Màrj
öder einem andern Zeitpunkt entfernten Bürger sich
entschuldigen; er folgt ganz der Rükweisung dieses
höchst schwierigen Gegenstandes an die Kommission.

Der ganze Rapport wird der Kommission zurük-
gewiesen, und Esch er und Schlumpf derselben
beigeordnet.

Eriacher, als Präsident der Saalinspektoren,
lodert für die Ausgaben des Bureau zc>c>o Franken,
weiche sogleich bewilligt werden.

A m mann begehrt für Guter sechs Tage, für
sich selbst aber zehn Tage Urlaub. Die Bitte wird
gewähre.

Pellegrini fodêrt daß man die Guter der wah-
ren Emigrirte», welche wahrscheinlich böse Absichten
haben, ftquestrire. Zimmermann sodert Tages-
ordnung, weil wir keme solchen Verfügungen treffen
könne», ehe wir ein Gesez über die Auswanderung
haben.

^

Capani kann nicht begreifen wie man über einen
solchen Gegenstand Tagesordnung fodern könne, und
begehrt dagegen Vertagung bis nach dem Gesetz

Carrard folgt der Tagesordnung, well offent-
lich b.rathen« Maasuahmen ganz ihren Zwek verfeh-
len. Pellegrini zieht seinen Autrag zurük.

Senat, 2y October.
Präsident: B e r t h o l l e t.

Der Beschluß welcher das Direktorium einladet,
das Gesez vom 20. Hervstmonat, das Tageblatt der
Gesetze betreffend, in schleunige Vollziehung zu setzen,

wird dringend erklärt und angenommen.
Lüthi v. Sol. berichtet im Namen einer Koms

mission über den Zustand der Fremd.» in Helvetic!!.
(Wir haben diesen'Bericht schon geliefert.

Die Kommission räth zur Annahme; der Beschluß
wird angenommen, und aus Dcvcvkys Autrag soll

der Kommissionalbericht ins Protokoll cingeräkt werden.
(Ä)ie Fortsetzung folgt.)
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